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Moni tor ing   

Ober f lächengewässer  

 

1) Einleitung 

Artikel 8 der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) fordert die Mitgliedsstaaten auf, bis zum 
22.12.2006 Programme zur Überwachung des Zustandes der Gewässer aufzustellen. Die Überwa-
chung der Gewässer soll hierbei einen zusammenhängenden und umfassenden Überblick über 
den Zustand der Gewässer ergeben.  

Für die Erstellung eines zusammenhängenden und umfassenden Überblicks über den Zustand der 
Oberflächengewässer sieht Anhang V ein dreistufiges, zeitlich parallel laufendes Verfahren vor. 

� Überblicksüberwachung 

Mit der Überblicksüberwachung sollen insbesondere langfristige Trends, hervorgerufen 
durch natürliche Gegebenheiten oder ausgedehnte menschliche Tätigkeiten, erkannt wer-
den. 

� Operative Überwachung 

Mit der operativen Überwachung soll der Zustand der Wasserkörper bestimmt werden, 
die die Umweltziele möglicherweise nicht erreichen und für die entsprechende Maßnah-
menprogramme aufzustellen sind. Die dadurch bewirkten Veränderungen sollen mit der 
operativen Überwachung dokumentiert werden. 

� Überwachung zu Ermittlungszwecken 

Die Überwachung zu Ermittlungszwecken ist dann durchzuführen, wenn unvorhergese-
hene Ereignisse (natürliche oder unfallbedingte) auftreten, deren Ursache und Auswir-
kung bestimmt werden müssen, bzw. wenn die Ursachen für Überschreitungen unbekannt 
sind oder ein operatives Monitoring noch nicht vereinbart ist. 

Die unterschiedliche räumliche Dimension der Umweltziele soll in den Monitoringanforderungen 
der EG-WRRL durch die Differenzierung zwischen Überblicksüberwachung und operativer Ü-
berwachung berücksichtigt werden: Während die Überblicksüberwachung auf überregionale 
Umwelt- bzw. Bewirtschaftungsziele und entsprechende Berichtspflichten ausgerichtet ist, wer-
den mit der operativen Überwachung v.a. regionale Ziele für einzelne Wasserkörper, Wasserkör-
pergruppen oder Bearbeitungsgebiete überwacht und untersucht. 

Um im Rahmen der Überwachung die bestehenden Belastungen der Gewässer in geeigneter Wei-
se abbilden und wiedergeben zu können, müssen entsprechend geeignete Qualitätskomponenten 
ausgewählt werden. Für die verschiedenen Überwachungsarten schreibt Anhang V Eckdaten be-
züglich der Auswahl der zu überwachenden Komponenten und Parameter zur Festlegung von 
Messstellen und zur Messdichte fest. 

Als Grundlage des gesamten, für die Umsetzung der EG-WRRL geplanten Monitoringkonzepts, 
ist in Niedersachsen eine Fortschreibung des seit 1978 für die Oberflächengewässer betriebene 
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Güteüberwachungssystem Niedersachsen (GÜN) vorgesehen, da hier bereits lange Zeitreihen 
chemischer und biologischer Untersuchungsergebnisse vorliegen.  

Die derzeitigen Ausarbeitungen beziehen sich z.Zt. auf das Land Niedersachsen. Mit dem Land 
Thüringen muss noch eine entsprechende Abstimmung erfolgen. 

2) Überblicksmessstellen 

Gemäß der generellen Konzeption des Landes Niedersachsen sind für das Bearbeitungsgebiet 18 
die Überblicksmessstellen Reckershausen und Poppenburg vorgesehen. Eine weitere Überblicks-
messstelle befindet sich am Gebietsauslass der Rhume in Northeim (Einzugsgegebiet ca. 
1.190 km2), die seitlich dem Bearbeitungsgebiet 18 zufließt. 

In Reckershausen werden die Eintragsdaten aus Thüringen erfasst. Bei der Messstelle Poppenburg 
muss bedacht werden, dass sie sehr weit unterhalb des Bearbeitungsgebietes 18 liegt und die dort 
erhobenen Daten nicht unerhebliche Überlagerungen mit dem Bearbeitungsgebiet 21 aufweisen. 
Um einen besseren Überblick über die Einträge aus dem Gebiet 18 zu erhalten, sollte der Mess-
umfang für die Messstelle in Greene im Rahmen des operativen Monitorings ggf. entsprechend 
angepasst werden.  

Die seitens des Landes Niedersachsen vorgesehenen Überblicksmessstellen (Anlage 1.1) sollten 
daher ausreichend sein.  

3) Operative Messstellen 

Nach fachlicher Überprüfung decken die vorhandenen GÜN-Messstellen im Bearbeitungsgebiet 
18 die einzelnen Wasserkörpergruppen hinreichend genau ab, um die prioritären Stoffe zu erfas-
sen und Frachtenberechnungen anzustellen. Der Messumfang ist in dem bisherigen Umfang z.Zt. 
ausreichend, um geeignete Aussagen für die erfassten Gebiete zu erhalten, und sollte entspre-
chend fortgeführt werden. Im Rahmen des weiteren operativen Monitorings kann dann eine An-
passung des Messumfangs ggf. erfolgen. Hier ist insbesondere auf die Messstelle Greene hinzu-
weisen, wo ein erweitertes Messprogramm zur Anwendung eines Bilanzierungsmodells sinnvoll 
erscheint. 

Es wird jedoch empfohlen, die Messstelle an der Moore bei Höckelheim an die Ilme bei Markol-
dendorf zu verlegen, wo in früheren Jahren bereits eine entsprechende Messstelle durch das Land 
Niedersachsen betrieben wurde, da hier eine genauere Erfassung für das Ilmegebiet angebracht 
scheint. 

Hinsichtlich der Erfassung der biologischen Qualitätskomponenten gem. den Vorgaben der EG-
WRRL werden diesen Messstellen – in Abstimmung mit dem NLWKN - geeignete biologische 
Messstellen in den oberhalb gelegenen Wasserkörpern nach naturschutzfachlichen Erwägungen 
zugeordnet, die je nach Untersuchungsfortschritt ggf. verändert oder angepasst werden können.  

Die vorgeschlagene Lage der operativen Messstellen ist der Anlage 1.1 zu entnehmen.  

Der derzeitige Messumfang kann der Anlage 1.2 entnommen werden.  

4) Überwachung zu Ermittlungszwecken 

Die Überwachung zu Ermittlungszwecken ist im Einzelfall aufgrund spezieller Fragestellungen 
festzulegen, wobei dieselben Kriterien wie beim operativen Monitoring anzuwenden sind.  

In der momentanen Bearbeitungsphase können genauere Festsetzungen hierzu nicht angege-
ben werden. 
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 Anlage 1.2 

 

 

 

 


